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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

En mars, lors de la réunion ministérielle sur la Convention des Alpes à Paris, R. Dreifuss
a ainsi suggéré à ses partenaires (représentants de l'Allemagne, de la France, de l'Italie,
de l'Autriche, de la Slovénie, du Liechtenstein et de Monaco) d'adopter ce protocole
additionnel. Ceux-ci ont rejeté la proposition helvétique mais ont cependant accepté
d'intégrer ses dispositions dans le protocole consacré à l'aménagement du territoire. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 25.03.1994
SERGE TERRIBILINI

Martina Munz (sp, SH) machte im Juni 2019 mittels eines Postulates auf die Problematik
der Verschotterung von Grünflächen, also das Zudecken von Grünflächen mit Steinen,
aufmerksam. Sie forderte den Bundesrat auf, in einem Bericht aufzuzeigen, wie der mit
der Verschotterung von privaten und öffentlichen Arealen einhergehenden
«ökologischen Verarmung» entgegengetreten werden könne. So genannte
Schottergärten hätten in den letzten Jahren zugenommen, weil sie als pflegeleicht
gelten. Sie stünden aber im Widerspruch zu einer hochwertigen und
biodiversitätsfreundlichen Siedlungsentwicklung nach innen und verstärkten die
Sommerhitze in Wohngegenden. Aus diesen Gründen solle im Bericht geprüft werden,
ob solche Gärten einer Bewilligungspflicht unterstellt werden können oder ob es
Fördermassnahmen und Anreize gebe, um die Ausbreitung solcher Schottergärten zu
begrenzen.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats und erklärte, er habe das Thema
Verschotterung öffentlicher und privater Grünflächen bereits im Rahmen eines
Pilotprojekts des Aktionsplans zur Umsetzung der Strategie Biodiversität Schweiz
thematisiert. Im Jahr 2022 würden die Ergebnisse aus diesem Pilotprojekt evaluiert und
geprüft, ob Massnahmen zu ergreifen sind.
Nachdem das Postulat zweimal von SVP-Vetretern bekämpft worden war, kam es in der
Sommersession 2021 doch noch in den Nationalrat. Dort argumentierte Erich Hess (svp,
BE) für eine Ablehnung des Postulats, da es in die Privatsphäre eingreife, indem es der
Bevölkerung vorschreiben wolle, wie private Gärten gestaltet werden sollten.
Umweltministerin Sommaruga hingegen plädierte für Annahme des Vorstosses. Sie
verwies dabei auf die Forderung der GPK-NR, dass der Bundesrat mehr zum Schutz der
Biodiversität unternehmen solle, sowie auf den bundesrätlichen Gegenvorschlag zur
Biodiversitäts-Initiative, der einen Fokus auf die Gestaltung des Siedlungsraumes lege
und damit ebenfalls zur Stossrichtung des Postulates passe. Der Nationalrat nahm das
Postulat schliesslich mit 122 zu 62 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) klar an. Die
ablehnenden Stimmen stammten von einer Mehrheit der SVP-Fraktion sowie von
Minderheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion. 2

POSTULAT
DATUM: 03.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Lärmschutz

Über die Lärmbekämpfung erstattete der Bundesrat im April einen besonderen
Bericht, wobei er parlamentarischen Vorstössen aus dem Jahre 1956 entsprach. Dem
Bericht wurde die 1963 veröffentlichte Expertise einer vom Bundesrat bestellten
Kommission zugrunde gelegt. ln Übereinstimmung mit dieser Expertise wurden eine
Revision des Luftfahrtgesetzes sowie neue Gesetze über die Typenprüfung von Bau-
und Landwirtschaftsmaschinen in Aussicht gestellt; weitere Vorschläge der Experten
wurden als entbehrlich bezeichnet. Für die vorgesehenen legislativen und
administrativen Massnahmen erklärte der Bundesrat mit den Experten die bestehende
Verfassungsgrundlage als genügend; immerhin liess er die Frage einer
Verfassungsrevision im Zusammenhang mit der Prüfung der neuen
Immissionsschutzmotion noch offen. (Dabei wurde speziell eine neue
Verfassungsgrundlage für den Schallschutz in Wohnbauten in Betracht gezogen; dem
Bedürfnis nach einem solchen Schutz soll einstweilen durch entsprechende
Bedingungen für die Wohnbausubventionen Rechnung getragen werden.) Er wies
ausserdem auf die Notwendigkeit hin, gewisse Probleme der Lärmbekämpfung auf
internationaler Ebene zu lösen, und erwähnte entsprechende Studien und
Verhandlungen. Während der Ständerat vom ganzen Bericht zustimmend Kenntnis
nahm, griff der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Expertenvorschlag für

BERICHT
DATUM: 12.12.1966
PETER GILG
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eine besondere Bundeszentralstelle für Lärmbekämpfung wieder auf und überwies ein
dahingehendes Postulat.

NR Dürrenmatt (lib., BS) beklagte, dass mangelnde Energie der Kantone bei der
Durchführung einer ihnen obliegenden Aufgabe dazu Anlass gebe, nach einem
eidgenössischen «Antilärm-Vogt» zu rufen. 3

Bodenschutz

Im Mai 2020 hatte der Bundesrat seine Bodenstrategie Schweiz verabschiedet. Thierry
Burkart (fdp, AG) reichte diesbezüglich ein Postulat ein, in welchem er den Bundesrat
aufforderte, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der in der Bodenstrategie
Schweiz formulierten Zielsetzungen und Massnahmen aufzuzeigen. Ausserdem sollen
die Auswirkungen auf andere Strategien oder auf Gesetze dargelegt und allfällige
Kompetenzverschiebungen zwischen den drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden
erläutert werden.
Mit der Bodenstrategie ziele der Bundesrat auf eine statische Erhaltung des Bodens ab.
Die Konsequenzen dieses Entscheides seien enorm; er schränke den
Handlungsspielraum künftiger Generationen stark ein, verteuere den Grundbesitz und
führe zu einem Nutzungskonflikt. Daher müsse über die Konsequenzen der Strategie
Transparenz hergestellt werden.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. Er war der Ansicht, dass der
Handlungsspielraum künftiger Generationen nicht durch die Ziele der Bodenstrategie
beschnitten werde, sondern durch den anhaltenden Netto-Bodenverbrauch und die
damit einhergehende Verringerung der vielfältigen Leistungen des Bodens. Zudem
formuliere die Bodenstrategie keine Massnahmen. Es sei dem Bundesrat daher nicht
möglich, die ökonomischen und sozialen Auswirkungen noch nicht definierter
Massnahmen abzuschätzen. Wenn der Bundesrat in Zukunft Massnahmen formuliere, so
würden deren Auswirkungen und Konsequenzen aber selbstverständlich überprüft,
dargelegt und mit allen relevanten Akteuren abgesprochen. An der Kompetenzverteilung
der Schweiz ändere sich nichts, schloss der Bundesrat.
In der Herbstsession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem Geschäft, wobei
während der Debatte nur Thierry Burkart und Umweltministerin Sommaruga das Wort
ergriffen. Diese einigten sich schliesslich darauf, dass die Massnahmen zur
Zielerreichung der Bodenstrategie in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren
erarbeitet werden und dass die Massnahmen auf alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit
hin geprüft werden. Daraufhin teilte Bundesrätin Sommaruga dem Ständerat mit, dass
der Bundesrat das Postulat unter diesen Umständen zur Annahme empfehlen könne.
Die kleine Kammer nahm dieses anschliessend stillschweigend an. 4

POSTULAT
DATUM: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) NQ et 24 Heures, 25.3.94
2) AB NR, 2021, S. 1047 f.
3) BBl, 1966, I, S. 621 ff.; BBl, 1966, I, S. 624; BBl, 1966, I, S. 633; Lärmbekämpfung in der Schweiz, Bericht der Eidg.
Expertenkommission an den Bundesrat (1963).; NZZ, 20.9. und 13.12.66;  BN, 19./20.11.66.
4) AB SR, 2020, S. 906 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 2


